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Parlamentarischer Vorstoss  

 

Vorstoss-Nr.: 187-2025 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2025.GRPARL.436 

  

Eingereicht am: 14.08.2025 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Vorstoss Ratsorgan: Ja 

Eingereicht von: GPK (Müller, Innerberg) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 04.09.2025 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Zwischenbilanz zum Umbau des bernischen Spitalwesens – Forderung nach zweitem Be-

richt 

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat nach 2021 erneut einen Bericht zur Situation 

der Berner Spitallandschaft und legt darin Rechenschaft darüber ab: 

1. wie der Regierungsrat das Zielbild, das im ersten Spitalbericht noch sehr grob skizziert war, 

inzwischen konkretisiert hat 

2. wo die bernische Spitallandschaft auf dem Weg zum Zielbild heute steht; er äussert sich 

dabei namentlich zum Stand der Umsetzung des Hub-and-Spoke-Modells, der Integrierten 

Versorgung und des Versorgungsmodells 4+ 

3. wie die Spitallandschaft des Kantons Bern 2035 aussieht 

4. was der Regierungsrat konkret unternommen hat, damit sich die Spitallandschaft in den letz-

ten vier Jahren in Richtung dieses Zielbilds bewegt hat, und was er beabsichtigt, in Zukunft 

zu tun (z. B. in Bezug auf die Beteiligungshöhe an den Aktiengesellschaften der Regional-

spitäler, Kooperationen oder Fusionen zwischen Spitälern, Zusammensetzung von strategi-

schen Führungsorganen, Anpassung von Eignerstrategien und Versorgungsplanung usw.) 

5. wie sich die bereits vorgenommenen Veränderungen ausgewirkt haben und welche konkre-

ten Effekte sich der Regierungsrat von künftigen Anpassungen verspricht (insbesondere be-

züglich der Kosten für den Kanton und die öffentlichen und privaten Spitäler, bezüglich der 

Versorgungssicherheit und -qualität sowie bezüglich der Rolle der weiteren Gesundheits-

dienstleister wie Hausärztinnen und Hausärzte, Spitex-Organisationen, Rettungsdienste 

usw.) 
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6. ob und ab wann die Spitäler die nötigen EBITDA-Margen erreichen, um Investitionen gemäss 

den seit 2012 geltenden Zuständigkeiten selbst finanzieren zu können bzw. was der Regie-

rungsrat zu tun gedenkt, wenn er dieses Ziel mittel- und längerfristig als nicht erreichbar 

einstuft 

Begründung: 

Ausgelöst durch die GPK-Motion 192-2019 «Spitallandschaft im Umbruch – Jetzt braucht es eine 

Auslegeordnung durch den Regierungsrat» erarbeitete der Regierungsrat einen Bericht über die 

Situation der bernischen Spitäler, den der Grosse Rat in der Herbstsession 2021 einstimmig mit 

verschiedenen Planungserklärungen zur Kenntnis nahm. Gestützt auf eine Analyse von PwC 

hatte der Regierungsrat in diesem Bericht ein Zielbild festgelegt, wie die künftige Spitallandschaft 

im Kanton aussehen soll. Ein zentrales Element dieses Zielbilds war das Hub-and-Spoke-Modell. 

Medizinisch komplexe Behandlungen werden in einem Zentrum (Hub) angeboten, mehrere Spo-

kes (Speichen) stellen die Grundversorgung in der Fläche sicher, wobei sich die Grösse und die 

thematischen Schwerpunkte der Spokes unterscheiden können. Das Hub-and-Spoke-Modell soll 

zu einer integrierten Versorgung führen, bei der die einzelnen Gesundheitsdienstleistungen eng 

vernetzt sind und die Patientin bzw. der Patient eine ganzheitliche Betreuung und Behandlung 

erhalten soll. Ein weiteres wichtiges Element des Zielbilds war die Reduktion der Anzahl Versor-

gungsregionen.  

Dieser erste Spitalbericht blieb auf einer relativ abstrakten Ebene und liess im Detail vieles offen, 

namentlich, welche Standorte künftig welche Rolle spielen und welche Leistungen wo angeboten 

werden sollen. Mit der überwiesenen Planungserklärung 6a «Zweiter Bericht zuhanden des Gros-

sen Rates» drückte der Grosse Rat darum seine Erwartung aus, dass das Parlament vor der 

Inkraftsetzung eines konkret entwickelten Modells und vor der Beratung einer allfälligen Änderung 

des Spitalversorgungsgesetzes einbezogen wird und nochmals Stellung nehmen kann. Bis heute 

wartet der Grosse Rat vergeblich auf einen solchen Bericht. Die GSI stellt sich auf den Stand-

punkt, dass der Regierungsrat seit der Überweisung dieser Planungserklärung kein Modell ver-

abschiedet und keine entsprechende Änderung des Spitalversorgungsgesetzes in Auftrag gege-

ben habe.  

Tatsache ist aber, dass der Umbruch im Spitalwesen in vollem Gang ist, damit sich die Spitallan-

dschaft dem 2021 skizzierten Zielbild annähert. In den Spitälern von Frutigen und Langenthal 

wurden in den letzten Monaten die Geburtenabteilungen geschlossen. Im Spital Zweisimmen fin-

den keine Operationen mehr statt. In Riggisberg wird nur noch an vier statt an fünf Tagen operiert. 

Trotz all dieser Veränderungen haben noch nie, seit das System mit den Fallpauschalen 2012 

eingeführt worden war, sämtliche öffentlichen Spitäler über längere Zeit eine EBITDA-Marge von 

10 Prozent erreicht. Dies wäre aber nötig, damit sie ihre Investitionen aus eigenem Antrieb finan-

zieren können und die Spitäler nicht unterfinanziert sind.  

Nach mehr als vier Jahren ist es höchste Zeit, dass der Regierungsrat gegenüber dem Grossen 

Rat Rechenschaft über die Veränderung in der Spitallandschaft ablegt und drängende Fragen 

beantwortet: Wo steht der Kanton Bern mit seinem Umbau gemäss dem Zielbild des ersten Spi-

talberichts? Inwieweit ist das Zielbild gegenüber dem ersten Spitalbericht konkreter geworden, 

inwieweit musste es allenfalls auch korrigiert werden? Gibt es Entwicklungen, die dem Zielbild 

widersprechen oder die Erreichung des Zielbilds erschweren? Wenn ja, was tut der Regierungsrat 

dagegen? Was bedeutet die laufende Transformation für die Versorgungssituation? Wo ist diese 

allenfalls gefährdet und was unternimmt der Regierungsrat dagegen? Inwieweit ist absehbar, 

dass die Umsetzung des Zielbilds dazu führt, dass die Spitäler die nötige EBITDA-Marge für eine 

künftige eingeständige Finanzierung erreichen?  

https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=7364e570f0cc4720832b1b5c90d7ff95
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=7364e570f0cc4720832b1b5c90d7ff95
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=393f6b334bb44f7bb08eb389473ff698
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Es geht um eine Bestandesaufnahme und Erfolgskontrolle der bisher getroffenen Massnahmen. 

Der Bericht soll den Fokus auf die Spitäler – sowohl die öffentlichen als auch die privaten – legen. 

Es liegt dabei nahe, die weiteren Leistungserbringer im Gesundheitswesen ebenfalls zu beleuch-

ten. Das Zielbild der Integrierten Versorgung schliesst explizit auch Hausärzte, Rettungsdienste, 

Spitex-Organisationen und weitere Institutionen im Gesundheitsbereich ein.  

Die Tatsache, dass der Regierungsrat gegenwärtig daran ist, die Teilstrategien der Gesundheits-

strategie anzupassen, ist ebenso wenig ein Argument gegen eine umfassende Rechenschafts-

ablage wie der Umstand, dass auch auf nationaler Ebene vieles im Fluss ist. Dass die Ablösung 

des veralteten Tarifs für ambulante Behandlungen im Januar 2026 oder die Einführung der «Ein-

heitlichen Finanzierung von Ambulant und Stationär (EFAS)» im Januar 2028 massive Auswir-

kungen auf die bernische Spitallandschaft haben werden, ist unbestritten. Solche Entwicklungen 

sind aber kein Argument, um mit einer Bestandesaufnahme zu warten – im Gegenteil: Eine Be-

richterstattung durch den Regierungsrat bietet die Chance zu prüfen, inwieweit das 2021 skiz-

zierte Zielbild mit diesen Veränderungen kompatibel ist und inwieweit sie die Erreichung des Ziel-

bilds beschleunigen oder bremsen. Auch reichen Antworten auf Interpellationen (z.  B. 285-2024 

«4+Regionen-Modell – Umsetzung zügig vorantreiben») nicht aus. Angesichts der Tragweite der 

Veränderungen ist es wichtig, dass der Grosse Rat seine Haltung zum Ausdruck bringen kann.  

Begründung der Dringlichkeit: Die Spitallandschaft im Kanton wurde in den letzten vier Jahren regelrecht umgepflügt. 

Zuletzt haben sich die einschneidenden Massnahmen der Spitäler gehäuft (Aufgabe von Abteilungen und Angeboten). 

Es wurden dazu verschiedene Vorstösse eingereicht, die zum Teil aber spezifische Einzelthemen in den Fokus nahmen. 

Darum ist es wichtig, zeitnah über eine übergeordnete Rechenschaftsablage zu diskutieren. Zudem überschneidet sich 

das Anliegen dieser Motion teilweise mit den Forderungen der dringlich eingereichten Motion 185-2025. Es wäre sinn-

voll, diese Motion gemeinsam mit der vorliegenden Motion zu behandeln.  

 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 

https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?gnumber=2024.GRPARL.104
https://www.rr.be.ch/de/start/beschluesse/suche/geschaeftsdetail.html?gnumber=2024.GRPARL.104
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